Hansestadt LUBECK =

NIEDERSCHRIFT
(6ffentlicher Teil)
28. Sitzung des Bauausschusses

Sitzungstermin: Montag, 03.03.2025

Sitzungsbeginn: 16:02 Uhr

Sitzungsende: 19:30 Uhr
. , Grolden Sitzungssaal (Haus Trave 7.0G), Kronsforder Allee 2- 6, 23560
Sitzungsort: Lilbeck

Anwesende Mitglieder

Vorsitz
Jochen Mauritz - CDU Vertretung fir Herrn Dr. Brock in der
Funktion als Vorsitzender des Aus-
schusses
Mitglieder aus der Biirgerschaft
Christopher Létsch - CDU Fraktionsvorsitzender Vertretung fiir: Herrn Dr. Ulrich Brock
Aydin Candan - SPD Vertretung fiir: Frau Kristin Blanken-
burg
Dr. Marek Lengen - SPD Vertretung fiir: Herrn Julian Lange

Sascha Luetkens - LINKE & GAL

Silke Mahlenhoff - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN Zweite Bis TOP 13.3.2
Stellvertr. Stadtprasidentin

Stephan Wisotzki - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bii.

Sascha Peukert - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN Vertretung fiir: Herrn Arne-Matz

Ramcke

Astrid Helzel - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

Thomas Jahn - fraktionslos

Ulrich Pluschkell - SPD

Oliver Prieur - CDU

Jorg Sellerbeck - CDU

Dan Teschner - FDP

Beiratsmitglieder

Joachim Schulz - Naturschutzbeirat Naturschutzbeirat | Nur 6ffentlicher Teil

Weitere Teilnehmer aus Biirgerschaft und Fraktion

Tim Stiittgen - Volt (fraktionslos) |

Verwaltung

Senatorin Joanna Hagen - FB 5 - Planen und Bauen |
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Dennis Bunk - 5.651 Gebaudemanagement

Karsten Schroder - 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

Arnd Babendererde - 5.651 GMHL

Dirk Dreilich - 5.660 Stadtgriin und Verkehr Bis TOP 3.5
Christina Friedrich - 5.651 Gebdudemanagement Nur Sffentlicher Teil
Nele Hellwig - 5.610 Stadtplanung und Bauordnung Bis TOP 3.1
Christian Stolte - 5.610 Stadtplanung und Bauordnung Bis TOP 3.1
Dierk Wallendzik - 5.660 Stadtgriin und Verkehr Nur offentlicher Teil
Barbara Wenzel - 5.660 Stadtgriin und Verkehr Bis TOP 3.5
Protokolifiihrung
Wilk Wendorff - 5.061 Fachbereichsdienste
Gaste
Dr. Matthias Rasch - Grundstlcks-Gesellschaft Trave Bis TOP 4.1
mbH
Sebastian Weist - Grundstlicks-Gesellschaft Trave mbH | Bis TOP 4.1

Entschuldigte Mitglieder

Vorsitz

Dr. Ulrich Brock - CDU

Entschuldigt abwesend

Mitglieder aus der Biirgerschaft

Kristin Blankenburg - SPD

Entschuldigt abwesend

Julian Lange - SPD

Entschuldigt abwesend

Arne-Matz Ramcke - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

Entschuldigt abwesend

Jorn Twesten - AfD

Entschuldigt abwesend
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Tagesordnung:

Offentlicher Teil:

Eréffnung / BegriBung / Feststellung der Tagesordnung /
Verpflichtungen

Genehmigung der Niederschrift

2.1

Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.02.2025

Beschlussvorlagen

3.1

Entwurf einer Satzung der Hansestadt Libeck ber die
Zahl, GrolRe und Beschaffenheit von Stellplatzen oder Ga-
ragen sowie Abstellanlagen fir Fahrrader (Stellplatzsat-
zung).

VO/2024/12987

3.1.1

Anderungsantrag: Dr. Ulrich Brock (Satzung der Hansestadt
Libeck Uber die Zahl, GréRe und Beschaffenheit von Stell-
platzen oder Garagen sowie Abstellanlagen fur Fahrrader
(Stellplatzsatzung

VO/2024/12987-01

Antwort auf die Anfrage des AM Pluschkell (SPD & FW):
Fragen und Anregungen zur Stellplatzsatzung

VO/2024/12987-02

Anderungsantrag des AM Dan Teschner (FDP) zu
V0O/2024/12987: Entwurf einer Satzung der Hansestadt LU-
beck Uber die Zahl, GroRe und Beschaffenheit von Stellplat-
zen oder Garagen sowie Abstellanlagen fir Fahrrader
(Stellplatzsatzung).

VO/2024/12987-03

AM Dan Teschner (FDP): AA zu VO/2024/12987: Entwurf
einer Satzung der Hansestadt Lubeck Uber die Zahl, GréRe
und Beschaffenheit von Stellplatzen oder Garagen sowie
Abstellanlagen fur Fahrrader (Stellplatzsatzung).

VO/2024/12987-04

3.1.5

AA zu - Anderungsantrag: Dr. Ulrich Brock (Satzung der
Hansestadt Libeck Uber die Zahl, Grofte und Beschaffen-
heit von Stellplatzen oder Garagen sowie Abstellanlagen fir
Fahrrader (Stellplatzsatzung)

2024/12987-01-01

AM Kristin Blankenburg: AA Entwurf einer Satzung der
Hansestadt Libeck Uber die Zahl, Grélze und Beschaffen-
heit von Stellplatzen oder Garagen sowie Abstellanlagen fir
Fahrrader (Stellplatzsatzung).

VO/2024/12987-05

3.2

Bebauungsplan 02.33.00 - Sportanlage Possehlstralie/
Charlottenstrale -

Beschluss zur Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 2
BauGB

VO/2025/13919

3.3

Benennung von Verkehrsflachen in der Hansestadt Libeck:
B-Plan 19.03.00 - Niendorf / Holzkoppel

VO/2025/13929
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3.4 Berliner Platz - Umgestaltung als Interimslésung V0/2025/13952

3.5 BW 038 Obere Lachswehrbriicke, Grundinstandsetzung - VO/2025/13984
Projektfreigabe

4 Uberweisungsauftrage aus der Blrgerschaft

4.1 BM Tim Stlttgen (Unabhangige Volt-PARTEI) AT: Abriss- VO/2024/13741-01
Moratorium

5 Berichte

5.1 Notfallsanitaterschule VO/2024/13637

5.2 Berliner Platz - Begriindung zum Haushaltsbegleitbeschluss V0/2025/13938
hinsichtlich Umbauzeitpunkt

5.3 Mitteilung zum Planungsstand "Mixed-Use-Konzept Haus B V0/2025/13987
(ehem. Karstadt-Sport-Gebaude)"

6 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

6.1 Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

6.1.1 Antwort zur Teilfrage Ferienwohnungen auf der Lubecker V0/2024/13338-02
Altstadtinsel bezuglich:
AM Bernhard Simon (CDU): Auswirkungen aktueller Recht-
sprechungen auf den Libecker Haushalt

6.1.2 Antwort auf die Anfrage von AM Lamaack (UVP): Lampen-
Begrinung

6.2 Neue Anfragen

6.2.1 AM Silke Mahlenhoff (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Nut- V0/2025/14002
zung Bolzplatz Bergenstralle

6.2.2 | AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: VO/2025/14011
Strallenbegleitendes Parken im Ostpreussenring

6.2.3 | AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): VO0/2025/14012
Bedarfsampel am Hbf

6.2.4 AM Dr. Ulrich Brock (CDU): Raumbedarf an der Schule V0/2025/14033
Groénauer Baum

6.2.5 | AM Sascha Peukert BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Asphal- VO/2025/14040
tierung des Kopfsteinpflasters auf dem Fahrradweg am
Holstentorplatz

6.3 Mitteilungen des Vorsitzenden und der Fachbereichsleitung

6.4 Sonstige Mitteilungen

6.4.1 Mundliche Mitteilung (5.610): Sitzung des Welterbe- und
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Gestaltungsbeirats

6.4.2 Mundliche Mitteilung (5.660): Baumalinahme Moislinger
Allee

6.4.3 Mindliche Mitteilung (5.000): Maut Herrentunnel

7 Antrage von Ausschussmitgliedern

71 Antrag des BM Detlev Stolzenberg (Unabhangige Volt- V0/2025/13967
PARTEI): Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens Glas-
hattenweg 33-35

7.2 Dringlichkeitsantrag Beirat fiir Senior:innen - Ansiedlung V0/2025/14027
von Gewerbe im Glashuittenweg

8 Verschiedenes

9 Ende des 6ffentlichen Teils

15 Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Be-

schlisse
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Offentlicher Teil:

zu1i Eroffnung / BegriiBung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen

Der Vorsitzende Herr Mauritz, der in der heutigen Sitzung AM Dr. Brock in der Funktion als
Vorsitzender vertritt, begriit die Anwesenden und eréffnet die Sitzung mit der Feststellung
der Beschlussfahigkeit.

Ferner macht der Vorsitzende darauf aufmerksam, dass Personen, die moglicherweise be-
fangen sein kdnnten, verpflichtet sind, dieses mitzuteilen. Ob jemand befangen sein kdnnte,
entscheidet im Zweifel der Ausschuss.

Der Vorsitzende weist zudem darauf hin, dass Tonbandaufzeichnungen vorgenommen wer-
den, die ausschlieRlich der Protokollerstellung dienen.

Der Vorsitzende verpflichtet die burgerlichen Ausschussmitglieder Herrn Jahn und Herrn
Peukert mit den Worten: ,Ich verpflichte Sie auf die gewissenhafte Erflillung Ihrer Obliegen-
heiten, weise Sie auf die Rechte und Pflichten nach der Gemeindeordnung hin und flhre Sie
hiermit in Ihr Amt ein.”

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass nachstehende Unterlagen zur heutigen Sitzung noch
eingereicht wurden:

TOP 3.1.5  AA zu - Anderungsantrag: Dr. Ulrich Brock (Satzung der Hansestadt Libeck
Uber die Zahl, GroRe und Beschaffenheit von Stellplatzen oder Garagen sowie
Abstellanlagen fur Fahrrader (Stellplatzsatzung) (VO/2024/12987-01-01)

TOP 3.1.6 AM Kristin Blankenburg: AA Entwurf einer Satzung der Hansestadt Liibeck
Uber die Zahl, GroRe und Beschaffenheit von Stellplatzen oder Garagen sowie
Abstellanlagen fur Fahrrader (Stellplatzsatzung). (VO/2024/12987-05)

TOP 3.5 BW 038 Obere Lachswehrbriicke, Grundinstandsetzung — Projektfreigabe
(VO/2025/13984)

TOP6.2.2  AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: StralRenbegleitendes
Parken im Ostpreussenring (VO/2025/14011)

TOP 6.2.3 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Bedarfsampel am Hbf
(VO/2025/14012)

TOP6.24  AM Dr. Ulrich Brock (CDU): Raumbedarf an der Schule Grénauer Baum
(VO/2025/14033)

TOP 6.2.5 AM Sascha Peukert BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Asphaltierung des Kopf-
steinpflasters auf dem Fahrradweg am Holstentorplatz (VO/2025/14040)

TOP 6.4.3 Mindliche Mitteilung (5.000): Maut Herrentunnel

TOP 7.2 Dringlichkeitsantrag Beirat flr Senior:iinnen - Ansiedlung von Gewerbe im
Glashuttenweg (V0O/2025/14027)

TOP 13.3.2 Mundliche Mitteilung (5.651): Modulbau

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die genannten TOP im Wege der Dringlichkeit zu behan-
deln.
Der Bauausschuss stimmt einstimmig zu.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemal § 35 Abs. 2 der Gemeindeordnung ein ge-
sonderter Verfahrensbeschluss mit 2/3 Mehrheit tber die nichtoffentliche Behandlung von
Vorlagen erforderlich ist.

Er lasst Uber die Zuordnung der fur den nichtoffentlichen Teil angemeldeten TOP en bloc
abstimmen.

Der Bauausschuss stimmt einstimmig zu.
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AM Teschner erklart sich bzgl. TOP 4.1 fur befangen.

Der Vorsitzende beantragt TOP 4.1 vorzuziehen, da Herr Dr. Rasch von der TRAVE GmbH
anwesend ist.
Der Bauausschuss stimmt einstimmig zu.

Der Vorsitzende beantragt die gemeinsame Behandlung von TOP 3.4 und TOP 5.2.
Der Bauausschuss stimmt einstimmig zu.

Der Vorsitzende beantragt die gemeinsame Behandlung von TOP 7.1 und TOP 7.2.

AM Jahn erklart, dass er den TOP 7.1 gerne vertagen wirden.

AM Wisotzki sagt, dass er TOP 7.2 dennoch aufrufen wolle, damit zur Behandlung von TOP
7.1 die Antworten auf die Nachfragen des Senior:innenbeirats vorliegen wirden. Anschlie-
Rend kénne der TOP 7.1 vertagt werden.

AM Jahn erklart sich einverstanden.

Der Bauausschuss stimmt der gemeinsamen Behandlung von TOP 7.1 und TOP 7.2 ein-
stimmig zu.

Senatorin Hagen erklart, dass die Verwaltung den TOP 6.4.2 auf die nachste Sitzung verta-
gen wolle.

Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig die Tagesordnung nach Mal3gabe der gefassten
Beschliisse.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift

zu 2.1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.02.2025

Die Niederschrift liegt noch nicht vor.

zu 3 Beschlussvorlagen

zu 3.1 Entwurf einer Satzung der Hansestadt Liibeck lber die Zahl, Gr6Re und Be-
schaffenheit von Stellpldtzen oder Garagen sowie Abstellanlagen fiir Fahr-
rader (Stellplatzsatzung).
Vorlage: VO/2024/12987

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2, TOP 3.1.3, TOP 3.1.4, TOP 3.1.5 und TOP 3.1.6 werden
gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstim-
mung unter dem jeweiligen TOP.

AM Prieur Ubernimmt die Antrage von AM Dr. Brock und andert den Antrag unter TOP 3.1.1
dahingehend ab, dass die Zeile ,Grofle Wohneinheit < 50gm & geférderter Wohnraum: Zone
Il wird von 0,6 erhéht auf 0,8.“ gestrichen werden soll. Der Antrag unter TOP 3.1.5 soll zu-
rickgezogen werden.
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AM Pluschkell beantragt fur TOP 3.1.1 die punktweise Abstimmung.

Frau Kohlfaerber, die vom Bauausschuss das Rederecht erhalten hat, regt an, den §7 Abs. 2
der Satzung und die Anlage 6 mit dem Ziel der Verschlankung der Satzung zu streichen.
Diese Bestandteile wirden die Satzung nur verkomplizieren.

Herr Schulz erkundigt sich, ob die Regelungen dieser Satzung Quartierparkhauser verhin-
dern wurden und ob es weiterhin moglich sei, in Gebieten, die eine gute Anbindung an den
OPNV hatten, die Anzahl an Stellplatzen weiter zu reduzieren.

Herr Stolte antwortet, dass der Bau von Quartiersgaragen weiterhin moéglich sei und es
ebenso weiterhin moglich sei, mit einer guten Busanbindung die Anzahl der Stellplatze zu
reduzieren. Weiterhin flhrt er bezulglich der Zahl der Antrage aus, dass die LBO vorsehe,
dass die tatsachlichen Verhaltnisse berticksichtigt werden sollen und die Zahlen, die die
Verwaltung erarbeitet habe und der Abbildung 8 enthommen werden kdnnten, auch den un-
gefahren Bestand abbilden wirden. Es gebe ein Spannungsgeld, da auf der einen Seite der
Parkdruck dafiir spreche, den Schlissel zu erhéhen, aber das Bauen nicht verteuert werden
solle, was gegen die Erhdhung des Schlussels spreche. Die vorgeschlagenen Werte seien
ein fachlich gut vertretbarer Weg, um mit diesem Spannungsfeld umzugehen.

AM Prieur fragt, ob bei einer Aufstockung, durch die neue Wohneinheiten geschaffen wer-
den, neue Stellplatze nachgewiesen werden muissten.

Frau Hellwig erklart, dass gemal der neuesten Vollzugsbekanntmachung der LBO keine
neuen Stellplatze nachgewiesen werden missten, dies aber zum Zeitpunkt der Erstellung
der Vorlage noch anders gewesen sei.

Der Vorsitzende fragt, ob Frau Kohlfaerber ihren Vorschlag wiederholen kdnne.
Frau Kohlfaerber wiederholt ihre Vorschlage.

AM Prieur stellt den Antrag, den Abs. 2 des §7 des Satzungsentwurfs zu streichen.

AM Mahlenhoff erklart, dass sie die Streichung des §7 Abs. 2 aus Klimaschutzgriinden nicht
mittragen werde. Es sei mdglich, sich Uber Details zu unterhalten, aber die Flachen missten
begriint werden.

Herr Schroder erlautert dazu, dass der Aspekt der Begriinung und der Gliederung von Stell-
platzanlagen ein Aspekt aus der LBO seien, da es in der aktuellen Diskussion darum gehe,
die versiegelten Stellplatzflachen, wo mdglich, zu begrinen. Eine Streichung des §7 Abs. 2
halte er daher flr problematisch.

AM Kohlfaerber fragt, ob jemand ihren Vorschlag aufgreife, die Anlage 6 aus dem Entwurf zu
streichen.
Es erklart sich kein Ausschussmitglied bereit, den Vorschlag als Antrag zu Ubernehmen.

AM Pluschkell begrindet des Antrag der SPD-Fraktion. Die Erhéhung der Stellplatzschlissel
wurde zu einer Erhéhung der Mietkosten fuhren, daher sei man fur den Vorschlag der Ver-
waltung.

Der Vorsitzende lasst Uber die Antrdge abstimmen. Die Abstimmungsergebnisse kénnen
dem jeweiligen TOP enthommen werden.

Der Vorsitzende |asst tGber den durch AM Prieur gednderten Antrag unter TOP 3.1.1 punkt-
weise abstimmen.

Der Vorsitzende lasst tiber den Anderungsantrag des AM Prieur, den Abs. 2 des §7 des Sat-

zungsentwurfs zu streichen, abstimmen.
Fir den Antrag: 1 Stimme
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Gegen den Antrag: 10 Stimmen
Enthaltungen: 3 Stimmen
Der Bauausschuss lehnt den Anderungsantrag des AM Prieur mehrheitlich ab.

AM Teschner zieht seinen Antrag unter TOP 3.1.3 zurtck.
Der Vorsitzende lasst tiber den Antrag unter TOP 3.1.4 abstimmen.

Der Vorsitzende lasst Uber den Antrag unter TOP 3.1.6 abstimmen.

Beschluss:

1. Der Burgermeister wird mit der Durchfiihrung des formlichen Verfahrens zur Aufstel-
lung einer Stellplatzsatzung fir die Hansestadt Libeck beauftragt.
2. Die Stellplatzsatzung wird inhaltlich gemaf dem anliegenden Entwurf ausgestaltet.
3. Tabelle 4: Stellplatzrichtwerte nach Lagegunst und Wohnflache wird wie folgt geén-
dert:
a. GréBe Wohneinheit von 50 — 120 gqm: Zone Il wird von 0,7 erhéht auf 1,0.
b. GréBe Wohneinheit > 120 gm: Zone Il wird von 0,8 erhéht auf 1,0 und Zone 111
wird von 1,1 erhéht auf 1,5.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 11
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

=N

Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig gemal3 des gednderten Beschlussvorschlags.

zu 3.1.1 Anderungsantrag: Dr. Ulrich Brock (Satzung der Hansestadt Liibeck iiber die
Zahl, GroRe und Beschaffenheit von Stellpldatzen oder Garagen sowie Abstell-
anlagen fir Fahrrader (Stellplatzsatzung
Vorlage: VO/2024/12987-01

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2, TOP 3.1.3, TOP 3.1.4, TOP 3.1.5 und TOP 3.1.6 werden
gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstim-
mung unter dem jeweiligen TOP.

Antrag:
Tabelle 4: Stellplatzrichtwerte nach Lagegunst und Wohnflache wird wie folgt gedndert:

Grolie Wohneinheit von 50 — 120 gm: Zone |l wird von 0,7 erhdht auf 1,0.
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GroRe Wohneinheit > 120 gm: Zone Il wird von 0,8 erhoéht auf 1,0 und Zone Il wird von 1,1
erhoht auf 1,5.

Abstimmungsergebnis:

Der Vorsitzende lasst (iber den ersten Punkt des Anderungsantrags abstimmen (GroRe
Wohneinheit von 50 — 120 gm: Zone |l wird von 0,7 erhdht auf 1,0):

Fir den Antrag: 11 Stimmen
Gegen den Antrag: 2 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimme

Der Bauausschuss stimmt der ersten beantragten Anderung mehrheitlich zu.

Der Vorsitzende lasst (iber den zweiten Punkt des Anderungsantrags abstimmen (GroRe
Wohneinheit > 120 gm: Zone |l wird von 0,8 erhéht auf 1,0 und Zone Il wird von 1,1 erhdht

auf 1,5):

Fir den Antrag: 11 Stimmen
Gegen den Antrag: 2 Stimmen
Enthaltungen: 1 Stimme

Der Bauausschuss stimmt der zweiten beantragten Anderung mehrheitlich zu.

zu 3.1.2 Antwort auf die Anfrage des AM Pluschkell (SPD & FW): Fragen und Anregun-
gen zur Stellplatzsatzung
Vorlage: VO/2024/12987-02

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2, TOP 3.1.3, TOP 3.1.4, TOP 3.1.5 und TOP 3.1.6 werden
gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstim-
mung unter dem jeweiligen TOP.

Anfrage aus dem Bauausschuss am 07.10.2024 unter TOP 6.2.10:
1. Die Standardvorgaben der LBO fir die Errichtung von Stellplatzen und Garagen dir-
fen nicht unterschritten werden.

2. Abweichungen von den LBO-Standardvorgaben im Rahmen des Ermessens (z.B.
Absenkung der Stellplatzzahlen wegen guter OPNV-Anbindung) sind im Einzelfall durch den
Bauausschuss zu beschlieen.

3. Was ist eine giinstige OPNV-Anbindung (Entfernung zur Haltestelle, Taktung, Anzahl
der Linien, Verkehr in Tagesrandlagen usw.)? Warum betrachtet die Verwaltung den An-
schluss an eine einzige Bus-Linie im 20 Minuten-Takt als ,sehr gut*?

4. Die Anzahl der Stellplatze ergibt sich aus der GFZ, mindestens jedoch je Wohneinheit
(0,7 Stellplatze pro 30 m? (= bis 59 m? - 0,7 Stellplatze, bis 89 m? > 1,4 Stellplatze, bis 119
m2 > 2,1 Stellplatze).

5. Ist eine Zoneneinteilung mit Ausnahme der Altstadt in Lubeck und im Ortsteil Trave-
munde notwendig?
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6. Warum sollen flr Sozialwohnungen nur 0,3 Stellplatze berechnet werden, wahrend
das Land SH in den Forderstandards der sozialen Wohnraumférderung 0,7 Stellplatze fest-
gelegt hat?

7. Gibt es in Lubeck ein kommunales Mobilitdtskonzept, z.B. in Form des VEP?

8. Ist in der Satzung geregelt, dass es je Wohneinheit mindestens einen Fahrradabstell-
platz gibt, der als sicher gilt (z.B. Fahrradgarage/-box)?

9. Was verleitet die Verwaltung zu der Behauptung, dass durch den Bau von Wohnun-
gen Verkehrs ausgeldst wird (S. 3 + 5)?

10. Wie sollen die Abldsebeitrage kinftig berechnet werden, insbesondere unter Einbe-
ziehung der Kosten (Grunderwerb, Bau) fir die im offentlichen Raum bereitgestellten Park-
/Stellplatze?

11. Alle neu zu genehmigenden Stellplatze sind mit e-Ladestationen auszustatten. Uber
begriindete Ausnahmen entscheidet der Bauausschuss.

12. Bei der Festsetzung von Stellplatzen fir Einfamilienhauser sollte die Groflie/Ausge-
staltung der Hauser maf3geblich (EFH mit Einliegerwohnung? Tiny House?).

13. Welche Erfahrungen gibt es mit qualifizierten Mobilitatskonzepten bezlglich realer
Stellplatzeinsparungen?

14. In welcher Form sollen Bahnhdfe und Bahnhaltepunkte bei der Berechnung von
Stellplatzen Bericksichtigung finden?

15. Im Jahr 2018 besald im Durchschnitt jeder Haushalt 0,73 Pkw. Wie hoch ist der Be-
stand heute?

16. Eine Stellplatzsatzung soll durch die Sicherstellung ausreichenden Parkraums auf
Privatflachen den Druck auf 6ffentliche Verkehrsflachen reduzieren.

17. Wo und wie ist in der LBO geregelt, dass Kommunen ohne Stellplatzsatzung fur nicht
errichtete Stellplatze, die aber in einem B-Plan oder einer Baugenehmigung festgesetzt wur-
den, keine Abldsebetrage erheben dirfen?

18. Kdénnen in B-Planen von einer Stellplatzsatzung abweichende Festsetzungen fir
Stellplatze getroffen werden?

Antwort:

1. Die Standardvorgaben der LBO fiir die Errichtung von Stellplétzen und Garagen diir-
fen nicht unterschritten werden.

Die Ausgestaltung der Pflicht zur Errichtung von Stellplatzen und Garagen ist durch den Ge-
setzgeber kommunalisiert worden, da sich die Stellplatzsituation in Stadten von den Verhalt-
nissen in landlichen Gebieten erheblich unterscheidet und die Schaffung landeseinheitlicher
Vorgaben vor diesem Hintergrund als (allenfalls) bedingt mdglich erachtet worden ist. Mit der
Befugnis zum Erlass einer ortlichen Bauvorschrift nach § 86 Abs.1 Nr.5 LBO wird den Ge-
meinden die Mdglichkeit eingeraumt, auf spezielle verkehrsbezogene Bedingungen im Ge-
meindegebiet zu reagieren. Die im Gesetz enthaltenen bauordnungsrechtlichen Mindest-
standards zur Schaffung der notwendigen Stellplatze oder Garagen sowie Abstellanlagen fur
Fahrrader werden umfassend zur ortsrechtlichen Disposition gestellt; eine Bindung der HL
an den bauordnungsrechtlichen Mindeststandard besteht nicht. Durch den Erlass einer Stell-
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platzsatzung sind dann ausschlieBlich die in der Satzung aufgeflihrten Vorgaben gultig, un-
abhangig von jenen in der LBO. Die Mustervorgaben der LBO, durfen sowohl unter- als auch
Uberschritten werden. Es soll sich nach den Vorgaben der Vollzugsbekanntmachung zur
LBO ausdricklich an den tatsachlichen ortlichen Gegebenheiten orientiert werden, sodass
die Mustervorgaben der LBO nicht zwangslaufig eine passende Orientierung bieten. So ge-
ben die von der Verwaltung im Satzungsentwurf vorgeschlagenen die kleinrdumlichen Dispa-
ritaten der Pkw-Besitzquote in Libeck differenzierter wieder als Pauschalwerte; dort, wo die
Haushalte im Schnitt weniger Pkw haben, wird auch die die Anzahl notwendiger Pkw redu-
Ziert.

2. Abweichungen von den LBO-Standardvorgaben im Rahmen des Ermessens (z.B.
Absenkung der Stellplatzzahlen wegen guter OPNV-Anbindung) sind im Einzelfall durch den
Bauausschuss zu beschlie3en.

Die Entscheidung Uber die Ausgestaltung von Stellplatze oder Garagen sowie Abstellan-
lagen fur Fahrrader in konkreten Einzelfallen fallt nicht in die Entscheidungshoheit des Bau-
ausschusses. Fur den Vollzug der LBO und der aufgrund der LBO erlassenen Vorschriften,
also auch einer ortlichen Bauvorschrift wie die Stellplatzsatzung, ist nach Maligabe des § 57
LBO die untere Bauaufsichtsbehérde und damit der Burgermeister zustandig.

Uber den Erlass einer (zukiinftigen) Stellplatzsatzung als abstrakt-generelle Regelung ent-
scheidet demgegeniber die Burgerschaft (gemall § 28 Ziff. 2 GO). Die darin enthaltenen
Entscheidungskriterien sind messbar und objektiv ausgestaltet und setzen einen verbindli-
chen Rahmen fur die Beurteilung im Einzelfall, die fur alle Bauherren gleichermal3en nach-
vollziehbar und planbar ist.

3. Was ist eine giinstige OPNV-Anbindung (Entfernung zur Haltestelle, Taktung, Anzahl
der Linien, Verkehr in Tagesrandlagen usw.)? Warum betrachtet die Verwaltung den An-
schluss an eine einzige Bus-Linie im 20 Minuten-Takt als ,sehr qut*?

Die Rahmenbedingungen fiir eine glinstige OPNV-Verbindung werden auf Seite 13 der Vor-
lage erlautert. Daruber hinaus werden diese Rahmenbedingungen auch im Satzungstext
selbst unter §5 Abs. 2 — 3 festgehalten.

Die Begriindung und auch die Hintergriinde der festgelegten Qualitatsstandards wie Entfer-
nung, Taktung, etc. sind dort aufgefiihrt. Sie orientieren sich insbesondere an den Ausflih-
rungen in der Vollzugsbekanntmachung zur LBO SH sowie an den Regelungen des Regio-
nalen Nahverkehrsplans (RNVP). In der Vollzugsbekanntmachung ist unter anderem folgen-
des geregelt:

,Was die Anbindung an den 6ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) angeht, so kann ein
Bauvorhaben mit der Folge der Reduzierung des Stellplatzbedarfs z. B. dann (berdurch-
schnittlich gut mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden, wenn es weniger als 400 m
von einem OPNV-Haltepunkt entfernt ist und dieser Haltepunkt wéhrend der normalen Nut-
zungszeiten von mindestens einer Linie des OPNV in zeitlichen Absténden von jeweils
héchstens zwanzig Minuten angefahren wird [...]“ (Vollzugsbekanntmachung zur LBO SH, zu
§ 49 Abs.1 Nr. 15, Seite 126)

Die Verwaltung betrachtet durch die oben genannten Vorgaben den Anschluss mindestens
einer Linie mit einem maximalen Takt von 20-Minuten wahrend der Haupt- und Nebenver-
kehrszeit als ,sehr gute OPNV-Anbindung®. Wie in der Vorlage und unter Anlage 4a der Sat-
zung dargelegt, werden die Voraussetzungen fiir eine ,sehr gute OPNV-Anbindung® jedoch
regelmafig nicht erfillt. Ausnahmen bilden gegenwartig nur die wichtigen Umstiegspunkte:
Z0OB/Hauptbahnhof, Gustav-Radbruch-Platz und der Zusammenschluss der Zentralhaltestel-
len Innenstadt (Wahmstr. / Sandstr. / Kohlmarkt). Keine anderen Haltepunkte, auch nicht die
verbleibenden Bahnhaltepunkte, erfiillen derzeitig die Kriterien fiir eine ,sehr gute OPNV-An-
bindung“ und sind somit auch nicht in dieser Kategorie enthalten.

Hinweis: Aufgrund der zeitintensiven Beratungen des Satzungsentwurfs innerhalb der Ver-
waltung sowie politischen Diskussion im Rahmen des Gremienlaufs werden die festgelegten
Rahmenbedingungen zur OPNV-Qualitat voraussichtlich noch zu (iberarbeiten bzw. zu aktu-
alisieren sein. Ende November wird in der Birgerschaftssitzung vrsl. der flinfte RNVP be-
schlossen. Durch Anderungen der Grenzen von Hauptverkehrs- oder Nebenverkehrszeit
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sowie Anderungen im Fahrplan etc. muss der Satzungsentwurf vermutlich angepasst wer-
den.

4. Die Anzahl der Stellplédtze erqgibt sich aus der GFZ, mindestens jedoch je Wohneinheit
(0,7 Stellplétze pro 30 m? (= bis 59 m? 2 0,7 Stellplétze, bis 89 m? 2> 1,4 Stellplétze, bis 119
m? 2 2,1 Stellplétze).

Die GFZ eignet sich aus Sicht der Verwaltung nicht als Bemessungsgrundlage flir die Anzahl
der Stellplatze in der Stellplatzsatzung, da sie lediglich die Aullenmalle des Gebaudes zu
Grunde legt. Der jetzige Entwurf sieht die Nutzung der Wohnflache nach Wohnflachenver-
ordnung (WoFI1V) vor; hierbei findet nur die tatsachlich bewohnbare Flache Berticksichtigung.
Die Heranziehung dieses Bezugswerts wird daher als aussagekraftiger betrachtet.

5. Ist eine Zoneneinteilung mit Ausnahme der Altstadt in Liibeck und im Ortsteil Trave-
miinde notwendig?

Aus der Vorlage geht hervor, dass auch ohne Betrachtung der Lubecker und Travemunder
Altstadt die Heterogenitat im Stadtgebiet signifikant ist. Die Statistiken in Kartenform auf Sei-
te 8 bis 10 zeigen, dass Stadtbezirke wie St. Lorenz Sid deutlich andere Rahmenbedingun-
gen aufweisen als bspw. Wulfsdorf. Die Stadtbezirke unterscheiden sich oft so stark, dass
sich z.B. die Pkw-Besitzquote pro Haushalt teilweise verdoppelt. Die stdlichen Randbezirke
wie Krummesse haben mit 1,31 privat Pkw pro Haushalt sogar eine mehr als doppelt so ho-
he Besitzquote als St. Lorenz Siid mit 0,56 privaten Pkw pro Haushalt. Aus Sicht der Verwal-
tung sollte die Satzung diese Unterschiede bertcksichtigen. Die Altstadte von Libeck und
Traveminde weichen besonders stark von ihrem Umfeld ab.

6. Warum sollen fiir Sozialwohnungen nur 0,3 Stellpldtze berechnet werden, wéhrend
das Land SH in den Férderstandards der sozialen Wohnraumférderung 0,7 Stellpldtze fest-
gelegt hat?

Fur die Forderstandards der sozialen Wohnraumforderung wurden die Richtwerte aus der
LBO SH Ubernommen. Dort reicht die Spanne von 0,3 (bei Mobilitdtskonzept) bis 0,7 (im
mehrgeschossigen Wohnungsbau).

Wie in der Vorlage auf Seite 5 dargestellt, haben jene Libecker Haushalte unterdurchschnitt-
lich viele Kfz, die einen sehr niedrigen oder niedrigen 6konomischen Status haben. Die Er-
hebung im Rahmen der Umfrage ,Mobilitat in Deutschland®, die fur die Verwaltung nur fur
den Untersuchungsraum Libeck durchgefiihrt wurde, ergab, dass rund 2/3 der Libecker
Haushalte mit geringem dékonomischen Status keinen Pkw besitzen. Dadurch, dass weniger
Bedarf besteht, wirden 0,7 Stellplatze pro Wohnung die Bauprojekte in Hansestadt Lubeck
unnotig verteuern.

/. Gibt es in Liibeck ein kommunales Mobilitdtskonzept, z.B. in Form des VEP?

Der Verkehrsentwicklungsplan wird aktuell fortgeschrieben. Ihm voraus ging u.a. der Grund-
lagenbeschluss der Birgerschaft zur Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplans vom
30.06.2022 (VO/2021/10558). Der bestehende und noch gultige VEP wurde am 29.03.2001
von der Burgerschaft beschlossen.

8. Ist in der Satzung geregelt, dass es je Wohneinheit mindestens einen Fahrradabstell-
platz gibt, der als sicher qgilt (z.B. Fahrradgarage/-box)?

Die Anlage 6 zur Stellplatzsatzung regelt die Vorgaben fliir Fahrradabstellanlagen. Dort sind
die Vorgaben aufgefuhrt.

Aus § 2 Abs. 3 des Satzungsentwurfs ergibt sich die Begriffsbestimmung einer Abstellanlage
und entsprechend dessen Eignung flir das sichere Abstellen eines Fahrrads. Darlber hinaus
wird in der Anlage 6 des Satzungsentwurfs dargestellt, dass sowohl die Erreichbarkeit sowie
die Nutzung der Abstellanlage (verkehrs)sicher sein missen.

Es sind keine Regelwerke oder Vorschriften bekannt, die ausschliellich Fahrradboxen oder
Fahrradgaragen als sichere Abstellmoglichkeit flr Fahrrader definieren, weshalb die Form
des sicheren Abstellens nicht vorgegeben wird.
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9. Was verleitet die Verwaltung zu der Behauptung, dass durch den Bau von Wohnun-
gen Verkehrs ausgeldst wird (S. 3+ 5)?

Die Errichtung und Anderung von (Wohn-)Geb&uden bringt typischerweise (zusatzlichen)
ruhenden (Kraftfahrzeug)verkehr mit sich (insb. ausgeldst durch den Stellplatzbedarf der
Anwohner, Gaste, Lieferdienste, Mitarbeitende etc.). Auf dieser Erwagung des Landesge-
setzgebers beruhen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Stellplatze, Garagen und
Abstellanlagen fir Fahrrader.

Die Vorschrift des § 49 LBO orientiert sich also am Verursacherprinzip: Wer einen Ziel- oder
Quellverkehr veranlasst, soll auch daflr sorgen, dass die Fahrzeuge so abgestellt werden,
dass die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeintrachtigt wird.

10. Wie sollen die Ablbsebeitrdge kiinftig berechnet werden, insbhesondere unter Einbe-
ziehung der Kosten (Grunderwerb, Bau) fiir die im offentlichen Raum bereitgestellten Park-
/Stellplétze?

Im Rahmen der Ablésesatzung (VO/2024/12976) wurde erldutert, dass die Obergrenze der
Abldsebetrage durch die LBO vorgegeben ist. Nach § 49 Abs. 3 LBO ,darf dieser 80% der
durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen einschlielRlich der Kosten des
Grunderwerbs im Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebietes nicht
Uberschreiten®. Im Ubrigen darf die Hansestadt Liibeck differenzierte lage- und nutzungsbe-
zogene Regelungen treffen, die die v.g. Obergrenze einhalten. Fir die Berechnung werden
also die Kosten der Parkplatzherstellung sowie die durchschnittlichen Bodenwerte herange-
zogen.

11. Alle neu zu genehmigenden Stellplétze sind mit e-Ladestationen auszustatten. Uber
begriindete Ausnahmen entscheidet der Bauausschuss.

Die Anzahl der Stellplatze, die mit Ladeinfrastruktur auszustatten sind, richtet sich ganz
Uberwiegend nach dem ,Gesetz zum Aufbau einer gebaudeintegrierten Lade- und Leitungs-
infrastruktur fir die Elektromobilitat* (kurz: GEIG). Dort werden die Vorgaben fir Ladeinfra-
struktur fur bereits bestehende und noch zu errichtende Wohn-, Nichtwohn- und gemischt
genutzte Gebaude verbindlich festgelegt. Die Ausstattung von Stellplatzen mit Ladeinfra-
struktur fallt nicht in die Entscheidungsbefugnis des Bauausschusses.

12. Bei der Festsetzung von Stellplétzen fiir Einfamilienhduser sollte die Grée/Ausge-
staltung der Hduser ma3geblich (EFH mit Einliegerwohnung? Tiny House?).

Die Anzahl notwendiger Stellplatze richtet sich nach den GréRen der einzelnen Wohneinhei-
ten. Wenn ein Einfamilienhaus eine Einliegerwohnung hat, sind im Gebaude zwei Wohnein-
heiten, fir die notwendige Stellplatze nachgewiesen werden mussen. Das gleiche gilt fir die
Grole der Wohneinheiten, die ebenfalls in der Berechnung notwendiger Stellplatze zu be-
rucksichtigen ist. Je nach m? Wohnflache wird unterschieden (siehe auch Frage 4). Insofern
deckt der Satzungsentwurf diese Unterscheidungsmoglichkeiten ab.

13. Welche Erfahrungen gibt es mit qualifizierten Mobilitdtskonzepten bezliglich realer
Stellplatzeinsparungen?

Viele Stadte bieten die Moglichkeit, durch die Etablierung von Mobilitatskonzepten die Stell-
platzschlissel zu reduzieren. Es gibt eine Vielzahl verschiedenster Projekte: Hamburg Per-
golenviertel, Minchen Prinz-Eugen-Park und die Eggarten-Siedlung, Wien Sonnwendviertel
Ost, Munster WeilRenburgsiedlung oder auch das Quartier Vauban in Freiburg.

Studien wie die Fallstudienanalyse der TUHH zum Thema quartiersbezogene Mobilitatskon-
zepte zeigen, dass in Neubauquartieren mit Mobilitdtskonzept und/oder abgesenktem Stell-
platzschlissel nach Einzug der Bewohnenden ein geringerer Pkw-Besitz festzustellen ist.
Darliber hinaus zeigen unterschiedlichste Studien, dass bspw. Carsharing — als ein mogli-
cher Bestandteil eines qualifizierten Mobilitatskonzepts — einen realen Effekt auf den privaten
Pkw-Besitz hat. Die Ersetzungsquote (Carsharing-Fahrzeug ersetzt xx private Pkw) ist je-
doch vom konkreten Quartierstandort abhangig, in innenstadtnahen Wohngebieten deut-
scher Grof3stadte liegt die Ersetzungsquote bei 1:8 bis 1:20.

In Libeck wurden, unabhangig von einer Stellplatzsatzung, in der Vergangenheit im Rahmen
der Aufstellung von Bebauungsplanen flexible Methoden fiir die Herstellung von notwendi-
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gen Stellplatzen angewandt. Fur das Quartier am Lauerhofer Feld wird bspw. eine Quar-
tiersgarage geplant. Es wird auch ein Fokus auf die Anzahl und Qualitat von notwendigen
Abstellanlagen gelegt. Dieses Vorgehen erfolgt jedoch auf Grundlage des BauGB und nicht
auf Grundlage einer Stellplatzsatzung nach § 86 Abs. 1 Nr. 5 LBO (siehe hierzu auch Frage
18).

14. In_welcher Form sollen Bahnhéfe und Bahnhaltepunkte bei der Berechnung von
Stellpldtzen Berticksichtigung finden?

Diese Frage wird in der Vorlage auf Seite 13-14 (,Anbindung an den OPNV*) beantwortet.
Entsprechende Regelungen finden sich in der Satzung selbst unter § 5 (,Reduktion der An-
zahl notwendiger Stellplatze aufgrund gunstiger Anbindung an den 6ffentlichen Personen-
nahverkehr®) i.V.m. Anlage 4a (,OPNV-Haltepunkte®). Eine Ubersicht der OPNV Haltepunkte
findet sich in Anlage 4b zur Satzung.

15. Im Jahr 2018 besall im Durchschnitt jeder Haushalt 0,73 Pkw. Wie hoch ist der Be-
stand heute?

Die Pkw-Besitzquote der Libecker Haushalte ist gesunken. Die aktuellsten Kfz-Statistiken
(Stichtag 01.01.2024) zeigen, dass der Wert auf 0,71 Pkw pro Haushalt gefallen ist. Die An-
zahl privater Pkw ist das zweite Jahr in Folge gesunken, wahrend die Einwohner:innenan-
zahl weiter steigt.

2022 2023 2024
Anzahl private Pkw 90.078 89.617 89.266
Anzahl Einwohnende 222.077 222.927 222.929
Private Pkw pro 1.000 Einwohnende | 409 404 400

16. Eine Stellplatzsatzung soll durch die Sicherstellung ausreichenden Parkraums auf
Privatflachen den Druck auf éffentliche Verkehrsflachen reduzieren.

Mit der Befugnis zum Erlass einer ortlichen Bauvorschrift wird den Gemeinden in erster Linie
die Mdglichkeit eingeraumt, auf spezielle verkehrsbezogene Bedingungen im Gemeindege-
biet zu reagieren (vgl. Antwort zu Frage 1). Dies korrespondiert mit der Mdglichkeit, durch die
Sicherstellung ausreichenden Parkraums auf Privatflachen im Rahmen der kommunalen
Verkehrskonzeption und —politik den durch Bauvorhaben ausgeldsten Stellplatzbedarf zu
steuern und so den Parkdruck auf den o6ffentlichen Verkehrsraum zu reduzieren. Aus Sicht
der Verwaltung wird der Entwurf der Satzung diesem Anspruch gerecht — ohne dabei Bau-
kostenentwicklung und Mobilitdtswende aus den Augen zu verlieren.

17. Wo und wie ist in der LBO geregelt, dass Kommunen ohne Stellplatzsatzung fiir nicht
errichtete Stellplétze, die aber in einem B-Plan oder einer Baugenehmigung festgesetzt wur-
den, keine Ablésebetrdge erheben diirfen?

Die Notwendigkeit einer entsprechenden Satzungsregelung, um das Ablésen der Herstel-
lungspflicht notwendiger Stellplatze Uberhaupt zu ermdéglich, ergibt sich aus § 49 Abs. 3
LBO. In der normenkonkretisierenden Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der LBO wird hier-
zu folgendes ausgefihrt:

.Die Ablésung der Herstellungspflicht der Stellplatze setzt zwingend eine Regelung in einer
Stellplatzsatzung voraus. Uber die Ablésung entscheidet die Gemeinde auf der Grundlage
der Stellplatzsatzung allein“ (Nr. 27 zu § 49 Abs. 3 LBO in der Vollzugsbekanntmachung der
LBO (Seite 128)).

18. Kénnen in B-Pldnen von einer Stellplatzsatzung abweichende Festsetzungen fiir
Stellplédtze getroffen werden?

Der Erlass einer ortlichen Bauvorschrift mit Stellplatzregelungen kann auf zwei verschiedene
Arten erfolgen. Zum einen kénnen Stellplatzregelungen in Bebauungsplédne aufgenommen
werden (§ 9 Abs. 4 BauGB). Das Erlassverfahren richtet sich dann nach den Vorschriften
des BauGB. Eine andere Mdglichkeit ist der Erlass einer Stellplatzsatzung nach § 86 Abs. 1
Nr. 5 LBO. Eine Stellplatzsatzung hat den Vorteil, dass diese einheitlichen Regelungen Uber
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den Geltungsbereich eines Bebauungsplans hinaus flr das gesamte Gemeindegebiet Fest-
legungen trifft. Des Weiteren besteht dann nicht das Risiko, dass die Stellplatzregelung auf-
grund eines Mangels des Bebauungsplans unwirksam wird. Beide Optionen sind alternativ
zu verstehen. Bei Erlass einer Stellplatzsatzung durften in einem zeitlich danach aufzustel-
lenden Bebauungsplan keine Stellplatzregelungen aufgenommen werden. Eine Ausnahme
bildet dabei natirlich die Festsetzung der Flachen fiir Stellplatze und Stellplatzanlagen nach
Malgabe des § 9 Abs.1 Ziff. 4 BauGB.

Darlber hinaus ist dem § 1 Abs. 3 des Satzungsentwurfs zu entnehmen, dass die Satzung
Lhicht fir Teile des Gemeindegebietes [gilt], fir die bereits durch einen Bebauungsplan,
durch sonstige Satzungen oder durch einen offentlich-rechtlichen Vertrag Regelungen zu
Stellplatzen getroffen worden sind®.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 3.1.3 Anderungsantrag des AM Dan Teschner (FDP) zu VO/2024/12987: Entwurf ei-
ner Satzung der Hansestadt Liibeck liber die Zahl, GroRe und Beschaffenheit
von Stellplatzen oder Garagen sowie Abstellanlagen fiir Fahrrader (Stellplatz-
satzung).
Vorlage: VO/2024/12987-03

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2, TOP 3.1.3, TOP 3.1.4, TOP 3.1.5 und TOP 3.1.6 werden
gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstim-
mung unter dem jeweiligen TOP.

Antrag:

In der Stellplatzsatzung sind die Zonen I+l zusammenzufassen.

Die OPNV Qualitat wird zur Berechnung nicht herangezogen.

Die Stellplatzrichtwerte nach Lagegunst und Wohnflache werden wie folgt geandert:
Grolie Wohneinheit < 50gm & geférderter Wohnraum: Zone 1+11 wird auf 0,7 erhéht.
Grolie Wohneinheit von 50-120 gm: Zone I+Il wird auf 0,8 erhéht.

Grolie Wohneinheit > 120 gm: Zone |+l wird auf 1,0 erhdht.

In der Anlage 9 zur Stellplatzsatzung sind die Punkte 3., 5. Und 6. Zu streichen.

Der Antrag wurde zuriickgezogen.

zu 3.1.4 AM Dan Teschner (FDP): AA zu VO/2024/12987: Entwurf einer Satzung der
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Hansestadt Liibeck tiber die Zahl, GroRe und Beschaffenheit von Stellplatzen
oder Garagen sowie Abstellanlagen fiir Fahrrader (Stellplatzsatzung).
Vorlage: VO/2024/12987-04

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2, TOP 3.1.3, TOP 3.1.4, TOP 3.1.5 und TOP 3.1.6 werden
gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstim-
mung unter dem jeweiligen TOP.

Antrag:
Die Stellplatzsatzung wird wie folgt geadndert:

1. Stellplatze und Abstellanlagen fiir Fahrrader sind gemaf der jeweils glltigen Landes-
bauordnung des Landes Schleswig-Holstein (LBO)herzustellen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 2
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen 12
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss lehnt den Antrag mehrheitlich ab.

zu 3.1.5 AA zu - Anderungsantrag: Dr. Ulrich Brock (Satzung der Hansestadt Liibeck
tber die Zahl, GroRe und Beschaffenheit von Stellplatzen oder Garagen sowie
Abstellanlagen fiir Fahrrader (Stellplatzsatzung)
Vorlage: 2024/12987-01-01

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2, TOP 3.1.3, TOP 3.1.4, TOP 3.1.5 und TOP 3.1.6 werden
gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstim-
mung unter dem jeweiligen TOP.

Antrag:
Tabelle 4: Stellplatzrichtwerte nach Lagegunst und Wohnflache wird wie folgt gedndert:

Grolie Wohneinheit < 50gm & geférderter Wohnraum: Zone 1l wird von 0,6 erhéht auf 0,7.
Grolie Wohneinheit von 50 — 120 gm: Zone |l wird von 0,7 erhdht auf 1,0.

Grolie Wohneinheit > 120 gm: Zone |l wird von 0,8 erhdht auf 1,0 und Zone Il wird von 1,1
erhoht auf 1,5.
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Der Antrag wurde zuriickgezogen.

zu 3.1.6 AM Kristin Blankenburg: AA Entwurf einer Satzung der Hansestadt Liibeck
tber die Zahl, GroRe und Beschaffenheit von Stellplatzen oder Garagen sowie
Abstellanlagen fiir Fahrrader (Stellplatzsatzung).
Vorlage: VO/2024/12987-05

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2, TOP 3.1.3, TOP 3.1.4, TOP 3.1.5 und TOP 3.1.6 werden
gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstim-
mung unter dem jeweiligen TOP.

Antrag:

1. Der Birgermeister soll den Entwurf der Stellplatzsatzung weiter ausarbeiten und ein
ausgereiftes Konzept unter Beteiligung der betroffenen Akteure vorlegen.

2. Der Burgermeister wird aufgefordert, dem Bauausschuss regelmafRig Gber Entwick-
lungen der Stellplatzsatzung unaufgefordert zu berichten.

3. Der Blrgermeister wird aufgefordert, die notwendigen Stellplatzzahl nach Lagegunst

und Wohnflache, in Zone 11l >120gm von 1,1 auf 1,5 zu erhéhen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung

Ohne Votum

ENITIEN

Der Bauausschuss lehnt den Antrag mehrheitlich ab.

zu 3.2 Bebauungsplan 02.33.00 - Sportanlage PossehlstraBe/ Charlottenstrafle -
Beschluss zur Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: VO/2025/13919

Beschluss:

1. Der Bauausschuss nimmt den Auswertungsbericht der bisher zum Bebauungsplan
02.33.00 - Sportanlage Possehlstrale/ CharlottenstralRe - durchgefiihrten Verfahren zur
Unterrichtung der Offentlichkeit sowie der Behérdenbeteiligung in der vorliegenden Fas-
sung (Anlage 1) zur Kenntnis.

2. Der Entwurf des Bebauungsplans 02.33.00 - Sportanlage Possehlstral’e/ Charlotten-
strale - sowie die zugehdrige Begrindung werden in den vorliegenden Fassungen (An-
lagen 2 und 5) gebilligt.
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3. Der Entwurf des Bebauungsplans und die zugehérige Begriindung sind gemaf § 3 Abs.
2 BauGB im Internet zu verdffentlichen und zusatzlich 6ffentlich auszulegen. Die beteilig-
ten Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind Uber die Veroffentlichung
im Internet zu benachrichtigen.

6. Sollte der Entwurf des Bebauungsplans nach dem Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB
geandert oder erganzt werden, ohne dass die Grundzige der Planung berihrt werden,
ist eine eingeschrankte Beteiligung der betroffenen Offentlichkeit sowie der beriihrten
Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB
durchzufiihren. Sofern der Kreis der von den Anderungen und Erganzungen betroffenen
Offentlichkeit nicht hinreichend eingegrenzt werden kann, soll anstelle der eingeschrank-
ten Offentlichkeitsbeteiligung eine erneute Veroffentlichung im Internet gemaR § 3 Abs.
2i.V.m. § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB erfolgen.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig gemal3 Beschlussvorschlag.

zu 3.3 Benennung von Verkehrsflachen in der Hansestadt Liibeck: B-Plan 19.03.00 -
Niendorf / Holzkoppel
Vorlage: VO/2025/13929

Beschluss:
Im Stadtteil Moisling, Bezirk Niendorf/Moorgarten, wird die geplante ErschlieBungsstrale im
Rahmen des B-Plans 19.03.00 — Niendorf / Holzkoppel — gemaf Anlage 1 wie folgt benannt:

Eulenflucht: Planstralie, die Uber eine neu herzustellende Zufahrtsstralle - abgehend von
der Stralle Hellkamp - das neue Baugebiet erschliefien wird.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig geméal3 Beschlussvorschlag.
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zu 3.4 Berliner Platz - Umgestaltung als Interimslésung
Vorlage: VO/2025/13952

TOP 3.4 und TOP 5.1 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 3.4
wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

Hierzu reden, teilweise mit mehreren Wortbeitragen, AM Prieur, Herr Dreilich, AM Létsch,
Frau Wenzel, AM Pluschkell, der Vorsitzende, Senatorin Hagen, AM Peukert, AM Jahn und
AM Mahlenhoff.

AM Jahn beantragt die Vertagung.

Der Vorsitzende Iasst Uber die Vertagung abstimmen.
Fir den Antrag: 1 Stimme

Gegen den Antrag: 13 Stimmen

Der Bauausschuss lehnt die Vertagung mehrheitlich ab.

Beschluss:
Die Haushaltsmittel in Hoéhe von 200.000,00 EUR fir die Entscharfung der Un-
fallhdufungsstellen im gesamten Kreisverkehr des Berliner Platzes werden freigegeben.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt mehrheitlich gemall Beschlussvorschlag zu beschliel3en.

zu 3.5 BW 038 Obere Lachswehrbriicke, Grundinstandsetzung - Projektfreigabe
Vorlage: VO/2025/13984

Hierzu reden AM Mahlenhoff, Senatorin Hagen, AM Wisotzki, erneut Senatorin Hagen, AAM
Luetkens, Herr Wallendzik und erneut AM Mahlenhoff.

AM Luetkens fragt, ob die Radwege vor und hinter der Briicke in dem Zuge auch angegan-
gen werden wirden, da diese recht steinig und ausgewaschen seien.

AM Mahlenhoff erkundigt sich, ob das Ausflugsschiff, was die Briicke passiere, wahrend des
Baus dort weiter Iangs fahren koénne.

Herr Wallendzik sagt zu, die Anfragen zu einem spateren Zeitpunkt zu beantworten.
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Beschluss:
Das Projekt ,BW 038 Obere Lachswehrbricke, Grundinstandsetzung® mit voraussichtlichen
Gesamtkosten von ca. 1.300.000,00 EUR (brutto) wird freigegeben.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméafl Beschlussvorschlag zu beschlie3en.

zu 4 Uberweisungsauftrige aus der Biirgerschaft

zu 4.1 BM Tim Stuttgen (Unabhangige Volt-PARTEI) AT: Abriss-Moratorium
Vorlage: VO/2024/13741-01

AM Teschner verlasst den Raum.

Herr Dr. Rasch erlautert die Sichtweise der Grundstiicksgesellschaft TRAVE. Er verweist auf
die schriftliche Darstellung, die den Mitgliedern des Bauausschusses vorab zugesendet wur-
de und der Niederschrift als Anlage beigefligt ist. Er spricht sich gegen den Antrag aus.

BM Stuttgen begrindet seinen Antrag.

Hierzu reden, teilweise mit mehreren Wortbeitragen, AM Wisotzki, Herr. Dr. Rasch, AM
Prieur, AM Pluschkell, Herr Weist, Senatorin Hagen, BM Stuttgen und AM Dr. Lengen.

AM Jahn stellt den Antrag, den TOP zu vertagen.

Der Vorsitzende lasst Uber den Vertagungsantrag abstimmen.
Fir die Vertagung: 13 Stimmen

Der Bauausschuss stimmt der Vertagung einstimmig zu.

AM Teschner betritt wieder den Sitzungssaal.

Der Vorsitzende ruft TOP 3.1 auf.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum
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zZub Berichte

zu 5.1 Notfallsanititerschule
Vorlage: VO/2024/13637

Bericht:
Der Bericht zur raumlichen Unterbringung und der Sachstand zum Neubau der Notfallsanita-
terschule werden zur Kenntnis genommen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 5.2 Berliner Platz - Begriindung zum Haushaltsbegleitbeschluss hinsichtlich Um-
bauzeitpunkt
Vorlage: VO/2025/13938

TOP 3.4 und TOP 5.1 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 3.4
wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.
Bericht:

Mitteilung zum Haushaltsbegleitbeschluss (V02024/13494-01-01) vom 26.09.2024 Punkt 5.6
Berliner Platz — Anpassung des Zeitplans

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum
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zu 5.3 Mitteilung zum Planungsstand "Mixed-Use-Konzept Haus B (ehem. Karstadt-
Sport-Gebaude)"
Vorlage: VO/2025/13987

Frau Friedrich stellt den aktuellen Stand mit einer Prasentation, die der Niederschrift als An-
lage beigefugt ist, vor.

Hierzu reden, teilweise mit mehreren Wortbeitrdgen, AM Wisotzki, Frau Friedrich, Herr Bunk,
AM Loétsch, Senatorin Hagen, AM Teschner, AM Dr. Lengen und AM Pluschkell.

AM Loétsch bittet darum, dass die Verwaltung deutlicher angebe, wie hoch die Anteile der
einzelnen Baukostengruppen in der Gesamtkostenschatzung in Héhe von 39,6 Mio. EUR
bzw. 41,7 Mio. EUR seien. Zudem wolle er eine genauere Darstellung der Nutzflachenvertei-
lung, da die Angaben nur anteilig angegeben werden wirden, diese aber schwierig zu ver-
gleichen seien. Weiterhin erkundige er sich, wie hoch die Kosten fur den Dachneubau bzw.
die zusatzlichen Klassenraume im Dachgeschoss geschatzt werden wirden.

Frau Friedrich weist darauf hin, dass ohne den Dachausbau die bendtigten Sollflachengré-
Ren nicht erreicht werden kénnten.

AM Lotsch entgegnet, dass die Politik am Ende entscheiden misste, ob sich die Stadt das
Vorhaben leisten kdnne und diese Angaben dazu bendtigt werden wirden. Er beantragt, den
TOP zu vertagen, bis die Informationen vorliegen wirden.

Der Vorsitzende lasst Uber den Vertagungsantrag von AM Létsch abstimmen.
Fir den Antrag: 14 Stimmen
Der Bauausschuss stimmt der Vertagung einstimmig zu.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 6 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

zu 6.1 Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

zu 6.1.1 Antwort zur Teilfrage Ferienwohnungen auf der Liibecker Altstadtinsel beziig-
lich:
AM Bernhard Simon (CDU): Auswirkungen aktueller Rechtsprechungen auf
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den Luibecker Haushalt
Vorlage: VO/2024/13338-02

Anfrage:

Anfrage des AM Simon im Hauptausschuss am 11.06.2024 zu den mdglichen Auswirkungen
aktueller Rechtsprechungen auf den Lubecker Haushalt bezuglich Ferienwohnungen
(VO/2024/13338)

1. Welche Schliisse zieht die Verwaltung aus dem aktuellen Urteil des VG Schleswig beziig-
lich der Zulassigkeit der Vermietung einer Ferienwohnung in der Lubecker Altstadt?

2. Ist in dem konkreten Fall mit Schadensersatzanspriichen zu rechnen? Wenn ja, in wel-
cher Héhe und sind flir diese Risiken entsprechende Rickstellungen in den Rechenwer-
ken der Stadt gebildet worden?

3. Sind weitere Klagen zu diesem Thema anhangig? Wenn ja, wie viele und wie gedenkt die
Verwaltung hier weiter vorzugehen (weiter den Rechtsweg verfolgen oder versuchen,
durch Ubertragung der Erkenntnisse aus dem ersten Urteil weitere zeit- und kosteninten-
sive Gerichtsverfahren durch au3erordentliche Vereinbarungen zu beenden)? Ist hier mit
Forderungen nach Schadensersatz zu rechnen? Wenn ja, welches finanzielle Risiko be-
steht fur die Stadt?

4. Wie und bis wann werden im FB 5 anhangige Antrage auf Nutzungsanderung (zu Ferien-
wohnungen) unter Berlcksichtigung des vorliegenden Urteils bearbeitet?

Antwort:

Zu1.:

Welche Schlisse zieht die Verwaltung aus dem aktuellen Urteil des VG Schleswig bezuglich
der Zulassigkeit der Vermietung einer Ferienwohnung in der Libecker Altstadt?

Das Verwaltungsgericht hat in allen gegen die Hansestadt Libeck gerichteten Klageverfah-
ren die planungsrechtliche Zulassigkeit der Ferienwohnungen zum Zeitpunkt der Aufnahme
der Vermietung geprtft. Es kommt in allen Urteilen zu der Einschatzung, dass die Vorhaben
aufgrund fehlender Baugenehmigungen zwar formell rechtswidrig sind, urteilt aber, dass sich
die Nutzungsuntersagungsverfligungen deshalb als rechtswidrig erweisen, weil die Kla-
ger:innen sich hinsichtlich der Ferienwohnungsnutzung jeweils auf Bestandsschutz berufen
kdénnen.

Vom Bestandsschutz ist auszugehen, da eine Ferienwohnungsnutzung jedenfalls zum Zeit-
punkt der Nutzungsaufnahme bis zum Inkrafttreten der Erhaltungssatzung 2020 materiell-
rechtlich zulassig gewesen ist. Dies begriindet das Gericht damit, dass die Gebiete innerhalb
derer sich die streitgegenstandlichen Vorhaben befinden, sich jeweils Uber die Stralkenge-
vierte erstrecken und zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme als allgemeine Wohngebiete
einzustufen gewesen sind. Das Gericht halt die streitgegenstandliche Nutzung als Ferien-
wohnung angesichts fehlender entgegenstehender stadtebaulicher Belange in den betref-
fenden Gebieten flr ausnahmsweise zulassig.

Den Vorhaben kann auch nicht die ,Satzung Uber die Erhaltung baulicher Anlagen® vom
28.02.1979 und 03.06.1988 entgegengehalten werden, da das Gericht diese fir unwirksam
erklart hat.

Die Hansestadt Liibeck sieht fiir die Verteidigung der Rechtsauffassung, wonach Innenhéfe
und Gange als eigenstandige reine Wohngebiete einzustufen sind, keine Aussicht auf Erfolg.
Das Verwaltungsgericht hat die Berufung in den Urteilen nicht zugelassen. Um Rechtsmittel
einzulegen, hatten zunachst jeweils Berufungszulassungsverfahren durchgefiihrt werden
mussen. Fur ein Berufungszulassungsverfahren gegen die Urteile wurde keine Erfolgsaus-
sicht gesehen, da die abschlieRend normierten Zulassungsgriinde - insbesondere ernstliche
Zweifel an der Richtigkeit des Urteils - nicht vorliegen.
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Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes
(Eilsacheverfahren) vom OVG die Rechtsauffassung der Verwaltung im Wesentlichen geteilt
wurde, dass ein Ermessen hinsichtlich der nur ausnahmsweisen Zulassigkeit von Ferien-
wohnungen in den Gangen besteht und folglich zu diesem Sachverhalt abweichende rechtli-
che Auffassungen moglich sind.

Zu 2.: Ist in dem konkreten Fall mit Schadensersatzanspriichen zu rechnen? Wenn ja, in
welcher Hohe und sind fur diese Risiken entsprechende Riickstellungen in den Rechenwer-
ken der Stadt gebildet worden?

Ob Schadensersatzanspriiche geltend gemacht werden kénnen ist noch nicht abschlieend
gepruft. Ruckstellungen sind nicht gebildet worden.

Zu 3; Sind weitere Klagen zu diesem Thema anhangig? Wenn ja, wie viele und wie gedenkt
die Verwaltung hier weiter vorzugehen (weiter den Rechtsweg verfolgen oder versuchen,
durch Ubertragung der Erkenntnisse aus dem ersten Urteil weitere zeit- und kostenintensive
Gerichtsverfahren durch aulRerordentliche Vereinbarungen zu beenden)? Ist hier mit Forde-
rungen nach Schadensersatz zu rechnen? Wenn ja, welches finanzielle Risiko besteht fir
die Stadt?

Allen flnf Klagen, mit denen die Aufhebung einer Nutzungsuntersagungsverfliigung begehrt
worden ist, ist durch das Verwaltungsgericht Schleswig stattgegeben worden. Weitere Kla-
gen, die das gleiche Begehren zum Gegenstand haben, sind nicht anhangig.

Zur Prifung von Entschadigungsanspriichen siehe Antwort zu 2.

Zu 4.: Wie und bis wann werden im FB 5 anhdngige Antrdge auf Nutzungsdnderung (zu Fe-
rienwohnungen) unter Bericksichtigung des vorliegenden Urteils bearbeitet?

Samtlichen anhangigen Widerspruchen zu erteilten Nutzungsuntersagungen wurde abgehol-
fen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.1.2 Antwort auf die Anfrage von AM Lamaack (UVP): Lampen-Begriinung

Anfrage aus der Bauausschusssitzung am 01.07.2024 unter TOP 6.2.1
(VO/2024/13408):

1. Gibt es in der Verwaltung Pléne zur Begrinung von StralRenlaternen?

2. Inwieweit und an welchen Stellen kann die StralRenbeleuchtung der Hansestadt Libeck
mit (Smarter) Begriinung versehen werden? Beispiel ware hier das Londoner Beispiel. (Fir-
ma, die es in London umgesetzt hat: Scotscape_Urban_Greening).

3. Welchen Effekt hatte diese Begriinung auf die umliegenden Flachen, Temperatur/Klima,
CO2- Bilanz der Stadt?
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4. Welche Auswirkung auf die Wahrnehmung der Birger*Innen und Tourist*innen kann an-
genommen werden?

Antwort:

Gibt es in der Verwaltung Plédne zur Begriinung von Stral3enlaternen?

Der Bereich Stadtgriin und Verkehr hat keine Plane zur Begriinung von Stralenlaternen, da
der personelle Aufwand sehr hoch ist und dieser nicht zusatzlich zu den pflichtigen Aufgaben
erledigt werden kann.

Inwieweit und an welchen Stellen kann die Strallenbeleuchtung der HL mit (Smarter) Begrii-
nung versehen werden?

Eine Begrinung von Beleuchtung ist vorstellbar auf Platzen oder in FuRgangerzonen. Die
Stadt Greifswald verfahrt so. Dort organisiert und fuhrt die Greifswald Marketing GmbH (ahn-
lich wie in Libeck LTM) diese Aktion durch.

Bevor entsprechende Stellagen oder Behaltnisse an die Beleuchtungsmasten montiert wer-
den kdnnen, ware die Tragfahigkeit der Masten flr die erforderlichen Anbauten statisch zu
prifen. Statisch geeignete Masten waren herauszusuchen. Die Eignung infrage kommender
Stellagen oder Behaltnisse waren insbesondere hinsichtlich Einschrankung der Lichtkegel
der Leuchten, Sicherstellung der Verkehrs- und Vandalismussicherheit, Handelbarkeit sowie
Langlebigkeit zu prifen. Die Masttiren missten uneingeschrankt zuganglich bleiben.

Welchen Effekt hétte diese Begriinung auf die umliegenden Flachen, Temperatur/Klima,
CO2-Bilanz der Stadt?

Von einer Verbesserung des Mikroklimas ist auszugehen. Ob die MaRnahmen ausreichen,
um die CO2-Bilanz zu verbessern, ist fraglich.

Malnahmen zur intensiven Begriinung von Platzen und Flachen mussen planerisch umge-
setzt werden. Aus Sicht der Freiraumplanung sind die Begriinungen gestalterische Elemente
die mit in die Planung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualitat von Flachen, Platzen und
Fassaden gehdren.

Welche Auswirkung auf die Wahrnehmung der Blirgerinnen und Blirger und der Touristinnen
und Touristen kann angenommen werden?

Es ist davon auszugehen, dass eine temporare Begriinung der Stralenlaternen ebenso posi-
tiv wahrgenommen wird, wie der Ubergangsgarten auf dem Koberg.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.2 Neue Anfragen

zu 6.2.1 AM Silke Mihlenhoff (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Nutzung Bolzplatz Bergen-
straBe
Vorlage: VO/2025/14002
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Anfrage:

An der Bergenstralde befindet sich zwischen Rickhaltebecken und Kindergarten ein einge-
zaunter Bolzplatz, der stark verschmutzt ist (u.a. Reste vom Silvesterfeuerwerk, Hundekot)
und scheinbar nicht als Bolzplatz genutzt wird. Gegentiber befindet sich der Sportplatz der
Gotthard-Kuhl-Grundschule, der auch nachmittags flr Sportnutzung freigegeben ist.

Dazu folgende Fragen:
1.Welche Nutzung hat der Bolzplatz aktuell?

2. Wer ist fur die Reinigung und Unterhaltung zustandig?
3.Falls er nicht als Bolzplatz benétigt wird, welche Nutzung ist beabsichtigt?

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.2.2 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: StraBenbegleitendes Par-
ken im Ostpreussenring
Vorlage: VO/2025/14011

AM Wisotzki Ubernimmt die Anfrage.

Anfrage:
Die Verwaltung wird gebeten folgende Umstande einmal aufzuklaren.

Auf der Ostseite des Ostpreussenrings zwischen der Hausnummer 20 und 22, gab es da-
mals eine Tankstelle, aus der Zeit sind noch die Zu- und Ausfahrten nordlich und sidlich der
Liegenschaft 20a-20e librig geblieben.

Meine Frage:

Sollten die Breite der Zu- und Ausfahrten am Ostpreussenring auf 3m verringert werden?
Wenn ja, warum ist das noch nicht erfolgt und bis wann ist hier mit einer Umsetzung zu
rechnen?

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis Nein-Stimmen

Enthaltungen
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Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.2.3 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Bedarfsampel am Hbf
Vorlage: VO/2025/14012

AM Wisotzki Ubernimmt die Anfrage.

Anfrage:

Um als Fultganger vom Hauptbahnhof zum ZOB und umgekehrt zu gelangen, muss die
Stralle Am Bahnhof tber die FulRgangerbedarfsampel gequert werden.

Um hier die Anschlussverbindungen zeitnah zu erreichen, stellt sich die Frage, welche Vor-
aussetzungen fir die Stadtverwaltung Libeck gegeben sein miissen, um diese Bedarfsam-
pel mit Dauergrin fir Fulganger einzurichten und damit den Vorrang umzukehren und die
Bedarfsfunktion flr den motorisierten Verkehr festzulegen?

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.2.4 AM Dr. Ulrich Brock (CDU): Raumbedarf an der Schule Gronauer Baum
Vorlage: VO/2025/14033

AM Mauritz Gbernimmt die Anfrage.

Anfrage:

Die Rdume an der Grundschule Grénauer Baum sind stark renovierungsbedrftig. AuRerdem
nimmt die Anzahl der Klassen durch eine aufwachsende Vierziigigkeit zu. Auch fir das neue
Schuljahr wird aufgrund der vorliegenden Schilleranmeldungen erneut mit vier Eingangs-
klassen geplant. Die Raumkapazitaten sind jedoch weitestgehend ausgeschoépft, der
Wunsch der Schule nach temporarer Aufstellung eines weiteren (einfachen) Klassencontai-
ners (ein “wertiger Langzeitcontainer existiert bereits) wurde von der Verwaltung in der Ver-
gangenheit abgelehnt.
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Die Modernisierung und Erweiterung der Schule ist in der Vergangenheit bereits mehrfach
verschoben worden. Nach der aktuellen Investitionsplanung (2025) soll mit den Baumal3-
nahmen nunmehr im Jahr 2027 begonnen werden. Eine gréfiere Containeranlage zur Ausla-
gerung von Teilen der Schule soll zum Schuljahr 2026/2027 aufgestellt werden. Bis dahin gilt
es, eine Ldsung fur den aktuellen Rumbedarf zu finden.

Hierzu frage ich die Verwaltung:

Ist es zutreffend, dass der Musikraum der Schule (letzter verfligbarer grofRerer Raum,
der neben dem Musikunterricht auch fir schulische Veranstaltungen, Konferenzen,
Elternversammlungen, etc. genutzt wird) gegen den ausdrticklichen Wunsch von El-
tern und Lehrerschaft durch Abtrennung von Flachen fur die Schaffung des bendétig-
ten Klassenraums zweckentfremdet deutlich verkleinert werden soll?

Welche Kosten entstehen durch diese temporare MaRnahme und deren spaterer RU-
ckbau?

Aus welchen Grinden ist die Aufstellung eines einfachen Klassencontainers fur die
Dauer bis zur ,groflen Ubergangsldésung“ abgelehnt worden?

Wurde als Ubergangsstandort die Teilfliche des Schulhofes neben der Turnhalle ge-
pruft (hier stand in der Vergangenheit bereits einmal eine Containerlésung mit Ver-
sorgungsanschlissen Uber die nebenstehende Turnhalle)?

Welche Kosten wirden durch eine temporare Containeranlage entstehen?

Ist die Planung zur Modernisierung und Erweiterung der Schule, mit Baubeginn im
Jahr 2027, nunmehr verbindlich?

Wegen des konkreten Handlungsbedarfes bis zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 wird
um eine kurzfristige Beantwortung dieser Anfrage gebeten.

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen

Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung

Ohne Votum

zu 6.2.5 AM Sascha Peukert BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Asphaltierung des Kopfstein-

pflasters auf dem Fahrradweg am Holstentorplatz
Vorlage: VO/2025/14040

Anfrage:
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Am Holstentorplatz fiihrt der Fahrradweg Richtung Innenstadt Uber das Kopfsteinpflaster des
Kreuzungspunkts mit der WallstraRe. Dieser Bruch des Untergrundmediums zusammen mit
den Kanten der Steine kénnen zum Rutschen und Unféallen von Radfahrern fuhren.

Hat die Verwaltung bereits untersucht und/oder einen Standpunkt, ob sich eine Asphaltie-
rung des Radwegs an dieser Stelle lohnen kdnnte, um die Sicherheit und den Komfort der
Radfahrer an dieser Stelle zu erhéhen?

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.3 Mitteilungen des Vorsitzenden und der Fachbereichsleitung

zu 6.4 Sonstige Mitteilungen

zu 6.4.1 Miindliche Mitteilung (5.610): Sitzung des Welterbe- und Gestaltungsbeirats

Herr Schrdder weist auf die nachste Sitzung des Welterbe- und Gestaltungsbeirats am
07.03.2025 hin. Die Tagesordnung wurde im Vorfeld an die Mitglieder des Bauausschusses
versendet und ist der Niederschrift als Anlage beigefligt.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu 6.4.2 Miindliche Mitteilung (5.660): BaumaBRnahme Moislinger Allee

Der TOP wird gemél3 TOP 1 vertagt.

zu 6.4.3 Mindliche Mitteilung (5.000): Maut Herrentunnel

Senatorin Hagen weist darauf hin, dass das Land Schleswig-Holstein die Verwaltung infor-
miert habe, dass eine Verordnung zur Anpassung der Mauthdhe erlassen worden sei, wel-
che ab dem 01.03.2025 glltig sei.
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AM Jahn erkundigt sich, wie stark die Kosten fur eine Fahrt durch den Herrentunnel gestie-
gen seien.
Senatorin Hagen sagt zu, eine Antwort zur Niederschrift nachzureichen.

Antwort nachtrédglich zur Niederschrift:

Die Gebuhren fiir die Benutzung des Herrentunnels kénnen der ,Landesverordnung Uber die
Hoéhe der Mautgebihr fir den Herrentunnel (Mauthéheverordnung - Maut-HéheVO)* ent-
nommen werden. Die Hohe der Mautgebuhren variieren je nach Fahrzeugklasse und der Art,
wie die Gebuhr entrichtet wird. Es wurden alle GeblUhrensatze um ungefahr 10% erhoéht. Ei-
ne einfache Fahrt durch den Herrentunnel mit einem PKW kostete bislang beispielsweise,
wenn die Gebuhr am Mduinzautomaten gezahlt wurde, 2,10 EUR. Mit Wirkung zum
01.03.2025 wurde die Mautgebuhr fur diese Fahrt um 20 Cent auf 2,30 EUR angehoben.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu7 Antrage von Ausschussmitgliedern

zu71 Antrag des BM Detlev Stolzenberg (Unabhangige Volt-PARTEI): Einleitung ei-
nes Bebauungsplanverfahrens Glashittenweg 33-35
Vorlage: VO/2025/13967

TOP 7.1 und TOP 7.2 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 7.1
wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

AM Wisotzki erklart, dass er es grundsatzlich fir eine gute Idee halte, sich die politischen
Gestaltungsmdglichkeiten und die offentlichen Beteiligungsmaoglichkeiten offen zu halten,
allerdings seien im vorliegenden Fall bereits Bescheide seitens der Verwaltung ergangen. Er
wolle die Einschatzung der Verwaltung héren.

AM Prieur kritisiert, dass sich aus dem Antrag nicht ergebe, in welche Richtung er abziele.
Die Ziele seien nicht definiert. Er erkundigt sich, ob die Ziele auch ber eine Umwidmung des
F-Plans erreicht werden kdnnten, da es keinen B-Plan gebe, und ob das Vorhaben dann
noch moglich sei, oder ob sich dadurch nur die Grenzwerte fur Larm und &hnliches andern
wurden.

Herr Schroder fiuhrt aus, dass es in dem Gebiet keinen B-Plan gebe, es sich aber faktisch
um ein Industriegebiet handle, welches auch in der Vergangenheit immer als solches genutzt
worden sei. Es habe auch in der Vergangenheit eine Reihe grofierer Ansiedlungen von Fir-
men gegeben, die dort ihren Standort aufgebaut hatten. Alles, was ein Herunterfahren der
gewerblichen Nutzung bedeute, sei ein Eingriff in ausgeilibte Rechte, was Entschadigungs-
forderungen nach sich ziehen kénne. Er verweist in dem Zusammenhang auf die positiv be-
schiedene Bauvoranfrage fur das sich ansiedelnde Logistikunternehmen. Weiterhin missten
in einem Aufstellungsbeschluss auch die Ziele und Zwecke des Bebauungsplans aufgeflhrt
werden. Seiner Ansicht nach kénne eine Wohnnutzung hier perspektivisch ausgeschlossen
werden und er sei skeptisch, das eine Nutzung fir ein Logistikunternehmen eingeschrankt
werden kdnne, entsprechend wolle er diesbezuglich die Erwartungshaltung dampfen. Es sei
aber maoglich, die Aspekte aus dem Antrag unter TOP 7.2 abzuprifen. Er erklart, dass der
Standort etabliert und an das stadtische HauptverkehrsstralRennetz angebunden sei, und das
Gebiet auch diese Voraussetzung einer leistungsfahigen ErschlieBung erfulle. Von dem An-
trag unter TOP 7.1 kdénne er nur abraten.
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Der Vorsitzende verweist auf die Diskussion unter TOP 1, nach der die Vertagung von TOP
7.1 gewunscht worden sei. Er stellt den Antrag, TOP 7.1 zu vertagen.

Der Vorsitzende lasst Uber den Vertagungsantrag abstimmen.
Fir den Antrag: 11 Stimmen

Enthaltungen: 3 Stimmen

Der Bauausschuss stimmt der Vertagung einstimmig zu.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu7.2 Dringlichkeitsantrag Beirat fur Senior:innen - Ansiedlung von Gewerbe im
Glashuttenweg
Vorlage: VO/2025/14027

TOP 7.1 und TOP 7.2 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 7.1
wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

AM Pluschkell Gbernimmt den Antrag.

Antrag:

Der Burgermeister wird gebeten, zum angenommenen erhdhten Verkehrsaufkommen durch
Ansiedlung von Gewerbe in und um den Bereich Glashittenweg / Kreuzung Glashittenweg /
LuisenstralRe zu berichten:

1. Basiswerte
* Wie hoch ist das derzeitige tagliche Lkw- und Pkw-Verkehrsautfkommen?
* Gibt es eine Unterscheidung nach Tageszeiten und Wochentagen?

2. Berechnung der 4 % und 9,4 %
» Welche Datenquellen und Berechnungsmodelle wurden verwendet?
» Welche Annahmen wurden fiir das zukiinftige Verkehrsaufkommen getroffen?
* Wurde der gesamte Tagesverlauf oder nur eine Spitzenstunde berticksichtigt?

3. Abbildung der realen Verkehrsentwicklung
» Sind die zusatzlichen Fahrten durch die Produktionsausweitungen bei Briggen und
Alpla vollstandig in die Berechnung eingeflossen?
» Wurde der 24/7-Betrieb des neuen Logistikzentrums als eigenstandige zusatzliche
Verkehrsquelle betrachtet?
* Welche Erfahrungswerte aus vergleichbaren Logistikansiedlungen wurden zur
Modellierung herangezogen?

4. Welche MaBnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation und zum Schutz alterer

Menschen wurden in Betracht gezogen, um
» erhohte Unfallrisiken flr nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer zu vermeiden,
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* die Zunahme von Larm und Abgasen zu verhindern,
+ eine Einschrankung der fuBlaufigen Nahversorgung nicht zuzulassen?

Gotz Gebert
Vorsitzender Senior:innenbeirat

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss stimmt dem Antrag einstimmig zu.

zu 8 Verschiedenes

Es liegt nichts vor.

zu9 Ende des offentlichen Teils

Der Vorsitzende schlieRt um 19:02 Uhr den 6éffentlichen Teil der Sitzung. Die Offentlichkeit
und alle nicht zur Teilnahme Berechtigten verlassen den Sitzungsraum.

Es wird um die Anwesenheit von Herrn Schréder, Herrn Bunk und Herrn Babendererde ge-
beten.
Der Bauausschuss stimmt dem einstimmig zu.

AM Teschner und AM Mahlenhoff verlassen den Sitzungssaal.

Die Sitzung wird um 19:03 Uhr vom Vorsitzenden mit dem nichtoffentlichen Teil fortgesetzt.

zu 15 Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Beschliisse

Der Vorsitzende eréffnet den 6ffentlichen Teil der Sitzung und teilt mit, dass der Bauaus-
schuss im nichtéffentlichen Teil Beschliisse gefasst habe.

Er beendet die Bauausschusssitzung um 19:30 Uhr.

Libeck, den 30. Juli 2025
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Jochen Mauiritz Wilk Wendorff
Vorsitzende/r Protokollfiihrung
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	T a g e s o r d n u n g:
	Die Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 EUR für die Entschärfung der Unfallhäufungsstellen im gesamten Kreisverkehr des Berliner Platzes werden freigegeben.

